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Lars Heinzer, Sean Kessler

und Raaela Chrisna de Vries

Die ersten Rufe nach einem Lehrlings-

gesetz im Kanton Uri tauchten in etwa zu

der Zeit auf, als diese Frage in anderen

Kantonen bereits intensiv in der Le-

gislave diskuer wurde. Das erse
Gesetz dieser Art wurde 1890 im Kanton

Neuenburg verabschiedet und umfasste

im Wesenlichen Schuzbesmmungen

für die Auszubildenden wie beispielswei-

se einen schrilichen Lehrverrag. Mi
dem Gesetz wollte man ausserdem die

Lehrlingsprüfungen beliebter machen. In

der deutschsprachigen Schweiz setzten

sich erse Vorsösse ür ein kanonales
Lehrlingsgesetz nicht vor 1900 durch,

so beispielsweise 1906 in den Kantonen

Basel-Stadt und Zürich. Diese Gesetze

massen den Berufsverbänden eine aus-

serordenliche Sellung bei der Denion
von Ausbildungs- und Prüfungsinhalten

zu und überwiesen die Aufsicht über die

Berufsbildung dem Kanton. Dies mit der

Argumenaon, dass der Lehrverrag ein
Ausbildungsverhältnis und damit auch

eine Form der Schule beziehungsweise

des Unerrichs darsell (Berner & Rier,
2011). So sollten die Kantone jederzeit

als regulierende Instanzen eingreifen

können (Rier, 2014). Die asächliche
Organisaon des Lehrlingswesens el in
den Kanonen je nach polischer Lage
und entlang staatsbürgerlicher oder

markorienerer Überlegungen ganz
unterschiedlich aus (Imdorf, Berner, &

Gonon, 2016), was sich mitunter auf die

Praxis der Ausbildung auswirke. Einige
Kantone (v.a. in der Romandie) setzten

stärker auf schulische Ausbildungswege,

andere wiederum auf eine enge Zusam-

menarbeit mit den Betrieben. Im Kanton

Uri dauerte es noch einige Jahre, ehe

sich 1921 ein Lehrlingsgesetz durchsetz-

te, das sich an jenem des Kantons Luzern

aus dem Jahr 1906 anlehnte und ein be-

rieblich-markorieneres Ausbildungs-
modell vorsah.

«Der Saa soll sich des

Lehrlingswesens annehmen»

Im Erziehungsra, der zenralen Bildungs-
kommission im Kanton Uri, wurden

Fragen rund um ein zu schaendes Lehr-
lingsgesetz bereits in den Jahren 1904
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und 1905 diskuer. Im ensprechenden
Rechenschasberich sprach der Ra
sich gar selbst für ein solches Gesetz

aus, nachdem auch die Lehrerscha der

1 Damals war vorwiegend von «Lehrlingen» die Rede. Selbs das Lehrlingsgesez von
1921 verwendee ausschliesslich die männliche Form, versand uner «Lehrling» aber
«[…] jede männliche oder weibliche Person, welche in Berieben des Handwerks, der
Gewerbe, der Indusrie, des Handels und Verkehrs oder in öenlichen und privaen
Ansalen und Verwalungen einen besmmen Beru erlern». (Gesez über das
Lehrlingswesen vom 1. Mai 1921)

gewerblichen Fortbildungsschule in Alt-

dorf bereits den schwierigen Stand der

Berufsbildung beklagte:

Dem Berich der Lehrerscha ennehmen wir: «Einzelne Meiser
und Geschäe schicken ihre Lehrlinge regelmäßig und pünklich
zur Schule; zahlreiche lassen diesalls noch viel, ja sehr viel zu
wünschen übrig.» Sehr anerkennend wird das Engegenkommen

der Direkon der eidgen. Munionsabrik hervorgehoben. – Sehr
zu unersüzen is der Wunsch der Lehrerscha, es möche jeder
Lehrverrag die Besmmung enhalen, welche den Besuch der ber.
Forbildungsschule zur Pichmach. Soll aber dieser Wunsch zur Ta
werden, so muß der Gesezgeber (Hervorhebung im Original) sich des

Lehrlingswesens annehmen, wie dies in einer größeren Anzahl von

Kanonen der Fall is. (Rechenschasberich des Kanons Uri, 1904–
1905, S. 153–154)

Im Jahresbericht für das Schuljahr

1906/07 sind die Forderungen der

Lehrerscha nachzulesen: Der Blick

über die Kantonsgrenzen hinaus sowie

die vieljährige Erahrung im gewerb-

lichen Bildungswesen (u.a. gesegene
Anorderungen an Wissen und Können

der Berufsarbeitenden) zeige, dass eine

Verbesserung der Lage nur möglich sei,

wenn sich der Staat dieser Frage an-

nehme. Drei wesenliche Besmmungen

sollten in einem Lehrlingsgesetz An-

wendung nden: (1) ein obligaorischer
Besuch der Fortbildungsschule für jeden

Lehrling1 während der gesamten Lehr-

dauer und Verpichung der Meiser,
dies zu ermöglichen, (2) Verpichung
zur Lehrlingsprüung und (3) Enzug

des Rechts zur Aufnahme von Lehr-

lingen ür Meiser, die diesen Pichen
nicht nachkommen (Jahresbericht der

gewerblichen Fortbildungsschule Altdorf,

1906/07, S. 6, StAUR, R-151-15/1003).

Auch der Handwerkerverein Uri äusserte

sich dezidiert zur Lage des Lehrlingswe-

sens. Demnach solle von den Elern und
Vormündern kein Lehrverrag mehr un-

erzeichne werden ohne Verpichung
zur Teilnahme an der Lehrabschlussprü-

ung. Von den Meisern wurde in deren
eigenem Interesse ebenfalls mehr Unter-

süzung erware. Während in Aldor
as ausnahmslos alle Lehrlinge geprü
würden, erlaubten in den Aussenge-

meinden ansässige Betriebe damals
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keinen oder nur wenigen Lehrlingen die

Prüfungsteilnahme (Handwerkerverein

Uri, 1911). Der Handwerkerverein war

es denn auch, der die erziehungsrätliche

Umfrage, ob in den Aussengemeinden

nicht auch gewerbliche Fortbildungs-

schulen errichtet werden könnten, ins

Rollen brachte (es sei an dieser Stelle

auch auf den vorangehenden Beitrag

verwiesen).

Schulische und beruiche
Organisaonslogiken

Mit dem am 1. Mai 1921 verabschie-

deten und am 1. Juli selbigen Jahres

in Kra gereenen Gesez über das
Lehrlingswesen (siehe Abb. 8.1) wurden

das gewerbliche und das kaufmännische

Berufsbildungswesen dem Regierungs-

ra unersell. Vollzugsorgan war die
Gewerbedirekon, der eine durch den
Regierungsrat ernannte, aus fünf bis

sieben Mitgliedern zusammengesetzte

kantonale Lehrlingskommission beigege-

ben wurde. Mit dem Gesetz wurden der

Besuch der Fortbildungsschule sowie die

Lehrabschlussprüfung für obligatorisch

erklärt, allerdings mit dem Zusatz, dass

ein Lehrling nur dann zum Besuch der

Forbildungsschule verpiche wurde,
wenn diese nicht mehr als fünf Kilome-

er von seinemWohnor enern war.
Dafür sollte der Unterricht unentgeltlich

erfolgen.

Der kantonale Gewerbeverband übte

aber weierhin Einuss au das beru-
liche Ausbildungswesen aus: Ersens, da
mit dem Gesetz keine Ausführungsvor-

schrien erlassen wurden und zweiens,
indem er sich im Feld der Berufsbe-

raung engagiere. Er organisiere die
Berufsbildung auf Grundlage des vom

Handwerkerverein Uri bereits 1909 ge-

gründeten Lehrlingspatronats:

Das Lehrlingsparona is eine vom kanonalen Gewerbeverband
ins Leben geruene gemeinnüzige Insuon und gil als die
vom Kanon oziell anerkanne Berusberaungsselle ür Uri.
Dasselbe beaß sich lau seinen Sauen schon sei 1909 mi der
Berusberaung, Lehrsellenvermilung und Lehrlingsürsorge […].
(Rechenschasberich des Kanons Uri, 1932–1933, S. 71)

Es läss sich dami ersmals von einem

dual-korporassch organisieren
Berusbildungswesen sprechen. Wurde

in den Rechenschasberichen über die
gewerblichen Lehrlingsprüfungen und

das Fortbildungsschulwesen zunächst

noch separat in den Kapiteln «Lehrlings-

wesen» und «Berufsbildung» berichtet,

setzte sich nun zunehmend die Idee

des dualen Modells der Berufsbildung

im Betrieb mit ergänzendem Besuch

der Berufsschule durch, welches auch

heute noch die dominante Ausbildungs-

form im Kanton darstellt. Der Staat und

die Wirscha eilen sich die Augaben
im Bereich der beruichen Ausbildung.
Das Gesetz zeigte sich indes aber nicht

lange wirksam, da es infolge des ersten

Bundesgesetzes über die Berufsbildung,

welches am 26. Juni 1930 verabschiedet

wurde und am 1. Januar 1933 in Kra
ra, obsole wurde. Eine Vollziehungs-
verordnung zum Bundesgesetz über die

beruiche Ausbildung olge au den
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1. Juni 1935 (siehe Abb. 8.2). Sie löste

das Lehrlingsgesetz ab. Das Bundes-

gesez zog weireichendere Besm-

mungen nach sich, insbesondere was

die Regelung der Ausbildung und den

Aufgabenkreis der kantonalen Behörden

und Organe anbelangte. Die kantonale

Vollziehungsverordnung regele weier,
dass die Gewerbedirekon Vollzugs-
organ blieb, wobei neben der Lehrlings-

kommission neu auch ein Lehrlingsamt

(heuges Am ür Berusbildung) sowie
die Berufsberatungsstellen etabliert

wurden.

Abb. 8.1: Gesez über das Lehrlingswesen vom 1. Mai 1921 (Quelle: SAUR, P-1/1264)
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Abb. 8.2: Vollziehungsverordnung zum Bundesgesez über die
beruiche Ausbildung vom 1. Juni 1935 (Quelle: SAUR, P-1/1262)

Die gesetzlichen Änderungen der

1930er-Jahre waren der vorläuge
Höhepunk einer zunehmenden Die-
renzierung und Reglemenerung der
beruichen Ausbildungslandscha. Wur-

den in den gewerblichen Schulen um

die Jahrhundertwende noch in berufs-

übergreienden Auauklassen gewisse

Grundlagenfächer gelehrt, war das

Bildungsangebot um 1934 bereits nach

Berufsfachklassen aufgeteilt und ent-

sprechend dierenzier (siehe Abb. 8.3).
In didaksch-mehodischer Hinsich
ergab dies durchaus Sinn, wollte man

der Vielal der in den Lehrberieben
gebotenen Lernmöglichkeiten und dort

vermielen Berusinhale zumindes
teilweise auch im Berufsschulunterricht

Rechnung tragen. Man erinnere sich

an dieser Stelle, dass dies mitunter ein

Grund für die Schliessung der gewerbli-

chen Forbildungsschule in Erseld war:
Aufgrund der noch geringen Frequenzen

liessen sich Berufsfachklassen an einem

einzigen (grösseren) Standort besser

umsetzen, als dies an zwei (kleineren)

Standorten möglich gewesen wäre (vgl.

die weiteren Ausführungen dazu im

vorangehenden Beitrag). Nichtsdesto-

trotz erwiesen sich die unterschied-

lichen Logiken, die das duale Modell

in sich vereinte – eine schulische, eine

betriebliche und schliesslich auch eine

berufsförmige Logik –, als eine zentrale

Herausforderung für die Berufsschul-

organisaon, wobei neben kanonalen
auch interkantonale Lösungen ange-

strebt wurden.
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Abb. 8.3: Zwei Sundenpläne der gewerblichen Forbildungsschule in Aldor
der Schuljahre 1905/06 und 1933/34 (Quelle: SAUR, R-151-15/1004)

Die Lehrberue im Kanon Uri

Wenn wir die Bandbreie an mögli-

chen Lehrberufen betrachten, mag es

nicht sonderlich überraschen, dass das

primäre Angebot an Lehrberufen im

Kanton Uri bis heute auf einige Dutzend

begrenzt ist. Gründe hierfür liegen einer-

seis in der lokalen Wirschassrukur,
welche ür ein relav gleichbleibendes
Lehrstellenangebot sorgte (siehe Abb.

8.4). Die eidgenössische Munionsabrik
in Aldor war sei ihrer Erönung im
Jahr 1896 eine wichge Arbeigeberin
für junge Arbeitssuchende in der Region

und auch enscheidend an der Enwick-
lung der gewerblichen Fortbildungs-

schule beteiligt (StAUR, R-151-15/1006).

Der in verschiedenen Zusammenhängen

bereis erwähne Bau der Gohardbahn
prägte das Ausbildungsangebot eben-

falls. Andererseits gab es bereits früh

eine gewichge Mobiliä von Lernen-
den, welche ihre Ausbildung in einem

Betrieb in einem der angrenzenden

Kantone machten, dort die Berufsschule

besuchten oder die Lehrabschlussprü-

fung absolvierten. Beispielsweise fanden

im Jahr 1953 Lehrabschlussprüfungen in

den Beruen Foogran/Foogra, Bau-
zeichnerin/Bauzeichner und Schreinerin/

Schreiner in Luzern sa (siehe Abb.

8.5–8.8).
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Abb. 8.4: Enwicklung der Anzahl Lernender und relave Vereilung ebendieser
au die verschiedenen Berusgruppen im Kanon Uri, 1937/1945–1984
(Quellen: Die Volkswirschaf; Schweizerisches Bundesarchiv, E3321#61-03)

Abb. 8.5: Lehrabschlussprüung ür Foogrannen und Foograen in Luzern, April 1953
(Quelle: SAUR, Fooarchiv Aschwanden, 248.04-BI-53966)
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Abb. 8.6: Lehrabschlussprüung ür Foogrannen und Foograen in Luzern, April 1953
(Quelle: SAUR, Fooarchiv Aschwanden, 248.04-BI-53979). Anmerkung: Die Frau im Bild

absolviere ihre Lehre nich im Kanon Uri, sondern vermulich im Kanon Luzern.
Die erse Frau, die sich in einem Urner Lehrberieb zur Foogran ausbilden liess,
schloss im Jahr 1957 nach dreijähriger Lehrzei ihre Lehre erolgreich ab.

Abb. 8.7: Lehrabschlussprüung ür Schreinerinnen und Schreiner in Luzern, April 1953
(Quelle: SAUR, Fooarchiv Aschwanden, 248.04-BI-53996)
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Abb. 8.8: Lehrabschlussprüung ür Bauzeichnerinnen und Bauzeichner in Luzern, April 1953
(Quelle: SAUR, Fooarchiv Aschwanden, 248.04-BI-54018)

Früheste Hinweise zur Bandbreite an

Lehrberuen nden wir beispielsweise in
den Jahresberichten der gewerblichen

Fortbildungsschule (später: Gewerbliche

Berufsschule) in Altdorf sowie in einem

Manuskript zum 50-jährigen Jubiläum

der Berufsschule vom damaligen Rektor

Jakob Brülisauer (SAUR, P-1/1259). Von
1907 bis 1932 wurden dort Knaben in

vierzig, Mädchen in neun verschiede-

nen Lehrberuen unerriche. Während

Altdorf sich zum Hauptstandort für den

Berufsschulunterricht entwickelte, blieb

für viele kleinere Berufszweige nur der

ausserkanonale Schulbesuch als Opon,
wie wir einem Inspekonsberich des
Bundesamts für Industrie, Gewerbe und

Arbeit (BIGA) aus dem Jahr 1947 ent-

nehmen:

Für vereinzele Angehörige schwach verreener Berue der Gruppe
Lebensmielgewerbe und der übrigen Berue sind besondere Lösungen
ür den Unerrich in den beruskundlichen Fächern geroen worden.
So erhäl z.B. ein Laboran Chemieunerrich im Gymnasium in Aldor,
wobei die Lehrrma die dami verbundenen Kosen räg. Einzelne
Lehrlinge des Drogisen-, Phoographen- und Schumachergewerbes

[sic!] besuchen den beruskundlichen Unerrich in der Gewerbeschule
Luzern. Eine ensprechende Lösung wird künig auch ür den
Fachunerrich der Gärner geroen. Ein Coieur erhäl seinen
Fachunerrich an der Gewerbeschule Zug. (SAUR, R-151-15/1006)
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Mie der 1960er-Jahre musse in rund
40 Berufen mit gegen 200 Lehrlingen

und Lehröchern der Pichunerrich
an auswärgen Schulen in Luzern, Zug
und Schwyz, vereinzelt auch in Zürich

und St. Gallen abgehalten werden. Der

Regierungsra gab im Rechenschasbe-
richt der Jahre 1964 und 1965 zu Proto-

koll, dass diese Berufe im Kanton Uri zu

schwach vertreten seien, als dass eigene

Fachklassen organisiert werden könnten.

Es dränge sich in der Folge immer mehr

eine regionale Lösung zwischen den Be-

rufsschulen von Altdorf (UR), Goldau (SZ)

und Zug au (Rechenschasberich des
Kantons Uri, 1964–1965, S. 119). Somit

wurde ein Innerschweizer Bildungsraum,

den es zuvor in der Praxis schon gab, zu-

nehmend auch insuonell organisier.

Flexible Lösungen ür Schule und Beru

Die eher geringe Bandbreite an Lehrbe-

rufen im Kanton Uri und die vergleichs-

weise hohe Anzahl von ausserkantonal

abgeschlossenen Lehrverträgen war

für die lokale Industrie und das Gewer-

be Enlasung und Herausorderung
zugleich. Auch für den Kanton war es

nicht immer einfach, die beste Lösung zu

nden. Das Planungsziel des BIGA sah ab

den 1970er-Jahren vor, dass nicht mehr

nur Berufsfachklassen gebildet werden

sollten, sondern dass jedes Lehrjahr in

Jahresfachklassen unterrichtet werde,

wobei eine Mindestschülerzahl von 10

Lernenden angestrebt wurde. Der Kan-

ton Uri war hingegen eher daran inter-

essiert, dass nicht noch mehr Lernende

ausserkantonal unterrichtet würden, als

dies damals bereits der Fall gewesen war

und gemäss neuer Regelung nun auch

den Damenschneiderinnen und Metall-

bauschlossern drohe (Rechenschas-
bericht des Kantons Uri, 1972–1973, S.

114). Es wurde zwar o bereis in Fach-
klassen unterrichtet, teilweise aber das

erste und zweite Lehrjahr in so genann-

ten Doppelklassen zusammengelegt, um

genügend grosse Klassen zu erreichen

(Rechenschasberich des Kanons Uri,
1970–1971, S. 105). Interkantonale

Lösungen für das Problem der zu kleinen

Jahresfachklassen bestanden zum Bei-

spiel darin, dass die Rohrschlosser in

den ersten drei Lehrjahren zusammen

mit den Mechanikern in Altdorf beschult

wurden und dann im vierten Lehrjahr

eine eigene Fachklasse für die gesamte

Zenralschweiz in Emmenbrücke (LU) bil-

deen. Auch eine Aueilung nach allge-
meinbildendem und berufskundlichem

Unterricht war möglich: So reisten die

Lernenden der Bally AG für den Berufs-

kundeunterricht nach Schönenwerd (SO)

(Rechenschasberich des Kanons Uri,
1970–1971). Durch diese exiblen Lö-
sungsansätze konnten die Lernenden der

lokalen Wirscha o erhalen bleiben.

Die Berufsgruppen waren lange Zeit

deutlich nach Geschlecht getrennt

besetzt (siehe Abb. 8.9). Für Knaben

elen über 70 Prozen der Lehrverhäl-
nisse auf die Metall-, Maschinen- und

Elekroindusrie, das Baugewerbe sowie
auf die kaufmännischen Berufe. Bei den

Mädchen war vor 1930 das Schneiderin-

nengewerbe dominant, zunehmend ab-

gelöst von den kaufmännischen Berufen,

ergänz durch die Texl- und Reinigungs-
indusrie (inkl. Haarpege) sowie sei
den 1970er-Jahren dem Gastgewer-

be. Diese drei jeweiligen Berufsfelder

zeigten über einen langen Zeitraum eine

ersaunliche Konnuiä. Ewas verän-
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der ha sich das absolue Verhälnis von
Mädchen und Knaben in Lehrbetrieben:

Waren um 1960 noch vier von ün
Lernenden männlich, sind im Jahr 2020

fast 40 Prozent der Lernenden weiblich

(Bildungs- und Beraungssask ür
den Kanton Uri, 2020/2021, S. 30–33).

Für die Mädchen gibt es heute eine

grössere Auswahl an möglichen Berufen,

die Mehrheit absolviert aber weiterhin

eine Lehre im kaufmännischen Bereich,

Detailhandel, Gesundheitsbereich, in der

Hauswirscha oder als Coieuse.

Abb. 8.9: Enwicklung der Anzahl Lehrverhälnisse zwischen 1945 und 1984, augeschlüssel nach
den drei häugsen von Knaben und Mädchen besuchen Berusgruppen, übrige Berusgruppen
zusammengenommen (Quellen: Die Volkswirschaf; Schweizerisches Bundesarchiv, E3321#61-03)
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Ausblick: Berusbildung
im Kanon Uri heue

Die Berufsbildung geniesst im Kanton Uri

einen hohen Stellenwert. Gemäss der

Bildungs- und Beraungssask ür den
Kanton Uri 2020/2021 absolvierten zum

Ende des Jahres 2020 1103 Personen

die Ausbildung in einem Urner Lehr-

betrieb. Davon besuchten 608 Lernen-

de den Berufsfachschulunterricht am

Berus- und Weierbildungszenrum Uri

sowie 491 Lernende eine Berufsfach-

schule ausserhalb des Kantons. Uri hat

schweizweit weiterhin eine der höchsten

Lernendenquoten in der Berufsbildung

und zugleich eine der esen Mauri-
tätsquoten. Dies hängt vor allem mit der

handwerklich-gewerblichen Tradion
des Kantons zusammen. Heute gibt es

eine grosse Bandbreite an möglichen

Lehrberufen – über 120 zwei-, drei- und

vierjährige Ausbildungen (inklusive Fach-

richungen) sind in den Sasken ür
das Jahr 2020 vermerkt. Davon sind in

107 Lehrberufen mindestens ein Knabe

und in 68 mindestens ein Mädchen ver-

treten.


